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 Duldung von Fristversäumnissen bei der Aktualisierung der erforderlichen Fachkunde 

bzw. von Kenntnissen im Strahlenschutz während der Corona-Krise 

Schreiben des UM vom 13.03. und vom 20.04.2020: Sonderregelung zu den Aktuali-

sierungsfristen ab März 2020 

 

 

 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

aufgrund der gelockerten Corona-Richtlinien können wieder Kurse zur Aktualisierung 

der erforderlichen Fachkunde bzw. von Kenntnissen im Strahlenschutz durchgeführt 

werden. Wie erwartet, führen die einzuhaltenden Hygienemaßnahmen zu Kapazitäts-

engpässen bei den Kursveranstaltern und hier insbesondere zu einer Begrenzung der 

Teilnehmerzahl.  

Einzelne Kursveranstalter konnten deshalb ab März 2020 angemeldeten Teilnehmern 

erst eine Kursteilnahme zu einem späteren Zeitpunkt zusagen, was zwangsläufig zu 

einer weiteren Überschreitung der Aktualisierungsfristen führt. 
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Sie werden deshalb gebeten, versäumte Kurse und damit die Überschreitung von Ak-

tualisierungsfristen zu dulden, sofern eine Anmeldebetätigung bei einem Kursveran-

stalter vorgelegt werden kann. Dabei ist nicht entscheidend, ob der Kurs vom Veran-

stalter absagt wurde, oder ob es dem Teilnehmer aufgrund innerbetrieblicher Rege-

lungen nicht möglich war teilzunehmen.  

 

Es soll grundsätzlich angestrebt werden, die Aktualisierung der Fachkunde bzw. von 

Kenntnissen im Strahlenschutz bis spätestens Dezember 2020 nachzuweisen.  

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

gez. Dr. Bertram-Berg 

 

 


